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Extrapolationsregelwerk zur Erstellung  
von abP bei Systemböden 

 
 

Rastergrößen 
 
Die Verkleinerung des Plattenrasters ist zulässig. 
 
 
Beispiel 
Ein geprüftes System mit F30, im Raster 600 x 600 mm darf auch als Raster 500 x 500 mm ausgeführt 
werden. 
 


